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FORUM

Eindeutige Vorschriften der Suva
und instruktives Informationsmaterial

Sicherheit bei der
Waldarbeit
rei. Im Gefolge des Orkans «Vivian», der
Ende Februar 1990 über Europa brauste
und auch in der Schweiz enorme Schäden in
den Waldungen anrichtete, wurden
zahlreiche Militär- und Zivilschutzeinheiten für
Aufräumarbeiten in den Wäldern eingesetzt.

Viel guter Wille kam dabei zum
Ausdruck. Doch vor lauter gutem Willen wurden

dabei manchmal die Sicherheitsvorschriften

vernachlässigt. «Zivilschutz» hat
sich bei der Abteilung Unfallverhütung der
Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt

(Suva) über die Sicherheitsvorschriften

erkundigt.

Für die Verwendung und den Unterhalt
von Motorsägen hat die Suva eindeutige

Richtlinien erlassen. Diese erstreckten
sich auf Bau und Ausrüstung,

Betrieb und Wartung, die persönliche
Schutzausrüstung sowie die Handhabung

und Arbeitstechnik. Wichtig ist
auch der Begriff «Instruktion». Demzufolge

muss das Bedienungspersonal der
Motorsäge über deren Gebrauch und
Bedienung sowie über die richtige
Verwendung der Schutzmittel vorgängig
instruiert werden. Konkret: Beim Ein-

Motorsägearbeit
Verletzungen:

Kopf «%

Schuli:
Heim

Gehör tchutz
Geiichtuchull

Rumpf 3% ß

Arme 8% /

Hände 33% W

Beine 44%

Fülle 8% 4
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anliegend

ugnai färben

è Handschuhe

Hose mit
Schnittschutz
Kniesehoner

Gamaschen

Starkes Schuhwerk
mit Stahlkappe

Gleitsichere Sohle

satz nicht professioneller Zivilschutzpflichtiger

für Arbeiten mit der Motorsäge,

sind diese zuvor von geschultem
Forstpersonal über Handhabung,
Vorschriften, die notwendige Ausrüstung
und allfällige Gefahren zu instruieren.
Lückenlos aufgeführt sind in den
Richtlinien auch die Gegenstände, die
zur persönlichen Schutzausrüstung
gehören. Es sind dies: Der Kopfschutz
(Helm), der Gehörschutz und der
Gesichtsschutz. Weiter dürfen für
Motorsägearbeiter nur anliegende Klei¬

dungsstücke getragen werden. Zumindest

die Jacke sollte zudem in einer
Signalfarbe gehalten sein. Zu den
Vorschriften gehört auch das Tragen von
Handschuhen. Die Hose muss mit
Schnittschutz und Knieschoner
ausgestattet sein. Beim Schuhwerk (keine
Stiefel) sind gleitsichere Sohlen und
eine Stahlkappe verlangt. Die Beine sind
zudem mit Gamaschen zu schützen.

Merkblätter und Arbeitsmaterial
Die Suva beschränkt sich indessen
nicht auf den Erlass von Richtlinien,
sondern gibt allen Interessierten
informatives Material ab. So stehen
verschiedene Merkblätter betreffend die
Sicherheit bei Waldarbeit zur Verfügung.

Eine besondere Broschüre ist
dem Thema «Sturmholz» gewidmet.
«Voraussehen, vorausdenken, sicher
handeln» ist das Motto. Darin sind
verschiedenste Situationen, deren besondere

Problematik und die sichere
Arbeitstechnik dargestellt. Zudem können

eigene Erfahrungen eingebracht
werden.

Bezugsquelle:

Suva
Schweizerische
Unfallversicherungsanstalt
Arbeitssicherheit
6002 Luzern
Telefon 041 21 51 11
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